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Comenius (Schulbildung)

Das Programm stellt auf die Lehr- und Lernbedürfnisse aller an der Schulbildung bis zum

Ende der Sekundarstufe II Beteiligten ab und richtet sich an die Einrichtungen und Organisa-

tionen, die entsprechende Bildungsgänge anbieten. Bei Schülern und Lehrern soll zudem ein

Verständnis für die Vielfalt der europäischen Kulturen und für deren Wert entwickelt werden.

Weiterhin sollen junge Menschen dabei unterstützt werden, grundlegende Kenntnisse, Fer-

tigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die für ihre persönliche Entwicklung und eine ak-

tive Bürgerschaft erforderlich sind.

Ziele

• Verbesserung und Ausbau der Mobilität von Schülern und in der Bildung tätigen Per-

sonen

• Verbesserung und Ausbau von Schulpartnerschaften

• Förderung des Erlernens lebender Fremdsprachen

• Förderung der Entwicklung innovativer informations- und kommunikationstechnolo-

gie-basierter Inhalte, Dienste, Didaktik und Praxis für lebenslanges Lernen

• Verbesserung der Qualität und Ausbau der europ. Dimension der Lehrkräfteausbil-

dung

• Verbesserungen bei pädagogischen Ansätzen und bei Schulmanagement

Aktionen

• Mobilität von Einzelpersonen

• Austausch von Schülern und Lehrkräften

• Praktika in Schulen oder Unternehmen für in der Bildung tätige Personen

• Teilnahme von Lehrkräften und anderer in der Bildung tätiger Personen an

Schulungen

• Studienbesuche für Mobilitäts-, Partnerschafts-, Projekt-, oder Vernetzungs-

aktivitäten

• Aufenthalte von Lehrern oder Lehramtskandidaten als Assistenten

• Aufbau von Partnerschaften

• zwischen Schulen zwecks der Durchführung gemeinsamer Lernprojekte für

Schüler und Lehrkräfte ("COMENIUS-Schulpartnerschaften" )

• zwischen Einrichtungen, die für einen beliebigen Aspekt der schulischen Bil-

dung zuständig sind, mit dem Ziel die regionale Zusammenarbeit zwischen

diesen Einrichtungen zu fördern ("COMENIUS-REGIO-Partnerschaften" )
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• Multilateralen Kooperationsprojekten

• Entwicklung, Förderung und Verbreitung von bewährter Praxis im Bildungsbe-

reich, einschließlich neuer Unterrichtsmethoden oder -materialien

• Entwicklung von Informations- und Beratungssystemen oder Erfahrungsaus-

tausch über solche Systeme für Schüler und Lehrer

• Entwicklung, Förderung und Verbreitung neuer Angebote und Inhalte für die

Lehrkräfteausbildung

• Aufbau multilateraler Netze

• Ausbau des Bildungsangebots in einem bestimmten Fach oder Themengebiet

• Ermittlung und Verbreitung relevanter vorbildlicher Verfahren und Innovatio-

nen

• inhaltliche Unterstützung von Projekten und Partnerschaften anderer Akteure

• Weiterentwicklung der Bedarfsanalyse und ihrer praktischen Anwendung in

der Schulbildung

Förderberechtigte

• Schüler an Schulen bis einschließlich Sekundarstufe II

• gemäß den Angaben der Mitgliedsstaaten förderberechtigte Schulen

• Lehrkräfte und anderes Personal dieser Schulen

• Vereinigungen, nicht an Profit orientierte Organisationen, Nichtregierungsorganisatio-

nen und Vertreter/innen der in die schulische Bildung involvierten Akteure

• Hochschuleinrichtungen

• Personen und Stellen, die auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene für das Bil-

dungsangebot und dessen Organisation zuständige sind

• mit Aspekten des lebenslangen Lernens befasste Forschungs- oder sonstige Ein-

richtungen

• Stellen, die Beratungs-, Orientierungs- und Informationsdienste anbieten
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